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Leseprobe 

 

Textprobe:

 

Kapitel 2.4, Ursachen und Entstehungsgründe für Absprachen:

 

Die Ursachen für die Etablierung von Urteilsabsprachen bzw. Verständigungen bei Strafverfahren

sind zahlreich. Bedingt durch die historische Entwicklung, haben sich Urteilsabsprachen als ein

eigentlicher Fremdkörper in einem auf Wahrheitsfindung ausgerichteten und gerichtszentrierten

Strafverfahren im Laufe von Jahrzehnten entwickelt. Dies geschah ohne eine gesetzliche

Grundlage und hat sich zu einem neuen Bestandteil der Prozesskultur entwickelt. Es steht zu

befürchten, dass sich zudem Urteilsabsprachen im Laufe der Zeit von ihren anfänglichen

Ursachen verselbstständigt haben und zu einem partiell (unverzichtbaren) Bestandteil geworden

sind. Damit hatte die Rechtssprechung und danach der Gesetzgeber die schwierige Aufgabe,

einer praeter legem entstandenen Verfahrenspraxis, welche zudem mit dem herkömmlichen

Strafrecht in Widerspruch steht, nachträglich eine Grundlage zu geben. Ein gutes Beispiel dieser

‘nachholenden Gesetzgebung’ ist die gesetzliche Regelung der Verständigung. Dabei ist der

Gesetzgeber ‘mehr Getriebener denn ein Treibender’.

Der hauptsächlich und pauschal aufgeführte Grund für Absprachen ist die Überlastung der Justiz.

Zudem werden seit jeher die prozessökonomischen Erwägungen der Verfahrensbeschleunigung

(Art. 6 Abs. 1 EMRK) und der Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege herangezogen.

Diese Überlastung wird einerseits auch von BVerfG, BVerwG und BGH offen eingeräumt.

Andererseits ist die Überlastung der Gerichte das Ergebnis einer Verteidigerstrategie, welche

vorsätzlich unter Ausschöpfung aller Mittel der Strafprozessordnung eine Verzögerung des

Prozesses heraufbeschwört. Diese Methode der ‘Konfliktverteidigung’ zielt darauf ab das Gericht

in eine Situation zu bringen, um mit Abspracheverhandlungen zu beginnen, bzw. die Bereitschaft

für solche Gespräche zu fördern.

Ein weiterer Grund für die Gerichte ist das prozessuale Gebot der Beschleunigung. Zwar existiert

keine generelle Regelung für ein Beschleunigungsgebot, allerdings wird aus dem

Rechtsstaatsprinzip nach Art. 6 Abs. 1 MRK sowie einer Reihe von Einzelvorschriften (§§ 115,

128, 129, 163 Abs. 1 S. 1, 222a, 222b StPO) eine solche hergeleitet. Daraus ergibt sich, dass ein

Verfahren möglichst rasch und ohne unnötige Verzögerungen durchgeführt werden soll. Durch die

Abkürzung der Beweisaufnahme durch Absprachen kommt diese Verfahrensweise diesem Gebot

sehr entgegen.

Ebenso ist die Bestandskraft des Urteils ein weiteres wichtiges Argument für Absprachen.

Aufgrund des vielfach bei Absprachen vereinbarten Rechtsmittelverzichts ergibt sich die

Möglichkeit der erleichterten Urteilsbegründung nach § 267 Abs. 4 StPO, zudem ist die

Bestandskraft eines Urteils für einzelne Richter bei der gerichtsinternen Beurteilung wichtig.

Auf Seiten der Staatsanwaltschaft decken sich die Gründe weitgehend mit denen der Richter. Bei

den Verteidigern hingegen steht eine Verkürzung des Verfahrens aufgrund geringerer Einnahmen

eher im Hintergrund. Trotzdem können eine erfolgreiche Absprache und eine Verkürzung des

Verfahrens für den Verteidiger vorteilhaft sein, da dies bei seinen Klienten gut ankommt und er



dadurch weitere Mandate erhalten kann.

Die Gründe für den Angeklagten sind zuerst die Aussicht auf eine Strafmilderung und eine

geringere psychische Belastung durch eine verkürzte Verfahrensdauer. Letztlich möchte der

Angeklagte immer ein möglichst geringes Strafmaß durch eine Absprache und ein Geständnis

erlangen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Wunsch aller Verfahrensbeteiligten an

einer schnellen und unkomplizierten Verfahrenserledigung Grund für die Entstehung und die

Entwicklung von Absprachen in Strafverfahren ist.


